
Anlage 3

Satzung zur Änderung der Satzung für die Seniorenvertretung
der Landeshauptstadt München (Seniorenvertretungssatzung)

vom

Die Landeshauptstadt München erlässt auf Grund des Art. 23 Satz 1 in Verbindung mit Art. 20 a 
Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
26.03.2019 (GVBl. S. 98), folgende Satzung:

§ 1
Die Satzung für die Seniorenvertretung der Landeshauptstadt München 
(Seniorenvertretungssatzung) vom 14.12.2016 wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Abs. 2 werden die Worte „vier“ durch die Worte „sechs“ ersetzt.

2. In § 2 Abs. 5 wird folgender Satz gestrichen:
„Sie sollen es tun, wenn die Anzahl der Seniorenvertreterinnen und Seniorenvertreter so gering 
ist, dass keine Seniorenvertretung in dem einzelnen Stadtbezirk gebildet werden kann.“

3. § 2 Abs. 8 erhält folgende Fassung:
„§ 2 Aufgaben und Befugnisse der Seniorenvertretung

(8) Der Seniorenbeirat und die örtlichen Seniorenvertretungen sind berechtigt, eigenständige 
Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Hierunter fällt auch die selbständige, eigenverantwortliche 
Öffentlichkeitsarbeit für die Wahl der Seniorenvertretung.“

4. Dem § 4 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt:
„Bei der Wahl des Vorstands werden die Mitglieder des Seniorenbeirats bei Verhinderung (z. B. 
Krankheit, Urlaub usw.) von ihren Stellvertreterinnen und Stellvertretern vertreten.“

5. § 9 Abs. 4 erhält folgende Fassung:
(4) Zur Ermittlung des Ergebnisses der Wahl werden Briefwahlvorstände bestellt. Sie bestehen 
aus der Briefwahlvorsteherin oder dem Briefwahlvorsteher, ihrer oder seiner Stellvertretung, 
einer Schriftführerin oder einem Schriftführer und mindestens zwei Beisitzerinnen oder 
Beisitzern. Briefwahlvorsteherin oder Briefwahlvorsteher, Stellvertreterin oder Stellvertreter und 
Schriftführerin oder Schriftführer sind in der Regel städtische Bedienstete, die nicht 
wahlberechtigt sein müssen. Der Briefwahlvorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei 
Mitglieder, darunter die Briefwahlvorsteherin oder der Briefwahlvorsteher oder die 
Stellvertretung, anwesend sind. Die zum Vollzug der Wahl vorgesehenen Ämter sind 
Ehrenämter.

6. Dem § 12 Abs. 2 werden folgende Sätze angefügt:
„Die Wahlvorschläge müssen bis zum Ende der Frist für die Kandidatur eingereicht worden sein 
(Ausschlussfrist). Alle bei den Wahlvorschlägen festgestellten Mängel können bis sieben Tage 
vor der Sitzung des Wahlausschusses zur Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge der 
Kandidatinnen und Kandidaten (Zulassungsausschuss) behoben werden. Eine Rücknahme der 
Kandidatur ist bis zwei Tage vor der Sitzung des Wahlausschusses zur Zulassung der 
eingereichten Wahlvorschläge der Kandidatinnen und Kandidaten (Zulassungsausschuss) 
möglich.“

7. In § 12 Abs. 5 wird folgender Satz gestrichen:
„Die Staatsangehörigkeit der Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl der 



Seniorenvertretung wird in der Bekanntmachung der Wahlvorschläge und auf den Stimmzetteln 
angegeben.“

8. In § 12 Abs. 8 wird folgender Satz gestrichen:
„Die Mindestzahl pro Stadtbezirk beträgt drei Seniorenvertreterinnen oder Seniorenvertreter.“

9. § 13 Abs. 3 erhält folgende Fassung:
„§ 13 Wahl der Mitglieder des Seniorenbeirates und deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter

(3) Die bzw. der nach Abs. 1 gewählte Bewerberin bzw. Bewerber wird von der Wahlleiterin oder 
dem Wahlleiter innerhalb einer Woche nach Feststellung des Wahlergebnisses von ihrer bzw. 
seiner Wahl zum Mitglied des Seniorenbeirats benachrichtigt. Lehnt die Bewerberin bzw. der 
Bewerber die Wahl nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Benachrichtigung 
schriftlich ab, gilt die Wahl als angenommen.“

10. § 13 Abs. 6 erhält folgende Fassung:
„§ 13 Wahl der Mitglieder des Seniorenbeirates und deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter

(6) Sind zusätzliche Mitglieder des Seniorenbeirates gemäß § 1 Abs. 2 Satz 3 (Vertretung der 
Ausländerinnen und Ausländer) zu bestimmen, so sind die ausländischen Bewerberinnen und 
Bewerber als diese Mitglieder gewählt, die bei der Wahl der Seniorenvertretung nach § 12 von 
allen gewählten ausländischen Mitgliedern der Seniorenvertreterversammlung den höchsten 
Anteil an Stimmen an der Gesamtzahl der abgegebenen Stimmen erreicht haben und die den 
Status einer Seniorenvertreterin bzw. eines Seniorenvertreters haben. Ersatzmitglieder nach § 3 
Abs. 3 Satz 1 können demnach nicht Mitglied des Seniorenbeirats sein. Bezüglich der Annahme 
der Wahl und der Stellvertretung gelten die Abs. 2 bis 5 entsprechend, wobei hier nur die 
ausländischen Seniorenvertreterinnen und Seniorenvertreter in Frage kommen. Sollten 
ausländische Ersatzmitglieder nach § 3 Abs. 3 Satz 1 während der Amtszeit in die 
Seniorenvertretung nachrücken, besteht kein Anspruch auf Nachrücken in den Seniorenbeirat, 
sofern die Positionen der nach § 1 (2) vorgesehenen sechs zusätzlichen ausländischen 
Mitglieder besetzt sind.“

§ 2 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.02.2020 in Kraft.


